
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Deutsche Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftskultur begleitet und verfolgt seit Jahren 
aufmerksam den Prozeß um eine nachhaltige und denkmalgerechte Entwicklung dieser bedeutenden 
Schloss- und Parkanlage im Klützer Winkel. 

Bereits vor Jahren haben wir uns daher engagiert um die Sicherung eines unverbauten Umfeldes 
bemüht und Einfluß auf dementsprechende Planungen genommen. Die im Jahr 1998 erfolgten 
Verkaufsgeschäfte haben wir zustimmend und hoffnungsvoll zur Kenntnis genommen.  Der erkennbar 
in den vergangenen Jahren eingetretene Stillstand ist vermutlich das Ergebnis gegenseitiger 
Mißtrauensbekundungen und Schuldzuweisungen – ohne das für Außenstehende die Hintergründe 
und Details bekannt sind.  

Durch orts- und regional ansässige Mitglieder unserer Gesellschaft  haben wir Nachricht über das 
Urteil des Landgerichtes Schwerin vom 25.11.2004 erhalten, wonach das Schloss inkl. der 
Nebengebäude im Ergebnis des Rechtstreites an den Landkreis Nordwestmecklenburg 
rückübertragen werden, die Parkanlage jedoch im Besitz der Familie Hartmann verbleibt.  

Eine Entscheidung, die formal juristisch gesehen begründet und rechtmäßig sein 
mag – für eine touristisch und wirtschaftlich nachhaltige Entwicklung jedoch einen 
schweren Rückschlag darstellt.  Bei der nun eingetretenen Konstellation erscheint 
es unmöglich, tragfähige Konzepte für das Gesamtensemble zu entwickeln und 
umzusetzen.  Bereits heute ist klar erkennbar, dass kurzfristig erhebliche 
Pflegemaßnahmen (Verkehrssicherung und Bestandspflege) an den geschützten 
Alleen notwendig sind, um dieses einmaliges Kulturgut der Nachwelt zu erhalten. 
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Wohlwissend, dass wir mit diesem Schreiben keinen Einfluß auf rechtliche 
Entscheidungen haben werden, wollen wir jedoch an alle Entscheidungsträger 
appellieren, das Wohl und die Zukunft dieser Anlage im Auge zu behalten. 
 

U.E. ist daher kurzfristig nach Übergangslösungen zu suchen, um unabhängig von der 
gegenwärtigen  Situation Maßnahmen zur Sicherung des Bestandes einzuleiten. 
 
Die Mitglieder der Deutschen Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftskultur 
stehen diesbezüglich hilfreich zur Seite und befürworten jede Maßnahme in diesem 
Sinne. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen ! 
 
 
 
 
 
Stefan Patzer 
1. Vorsitzender des Landesverbandes 
Mecklenburg-Vorpommern 
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